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 Veröffentlicht am 21.12.1995

Norm

dPflichtVersG §3 Nr1

dPflichtVersG §3 Nr4

dPflichtVersG §3 Nr5

dPflichtVersG §3 Nr6

dVersVG §158c Abs1

dVersVG §158c Abs4

dVersVG §158c Abs6

Rechtssatz

Für den Bereich der KFZ-P8ichtversicherung ist § 158 c Abs 1 dVersVG durch § 3 Nr. 4, 5 dPl;chtVersG ersetzt, die

Absätze 3 bis 5 gelten analog gemäß § 3 Nr. 6 S1.P8ichtVersG. § 3 Nr. 1 P8ichtVersG gibt anders als § 158 c Abs 6

dVersVG einen direkten Anspruch. Dies bedeutet zunächst, daß der Kläger infolge der Bestimmung des § 158 c Abs 4

insoweit keinen Anspruch gegen die drittbeklagte Partei geltend machen kann, als er von einem

Sozialversicherungsträger Leistungen erlangen kann. Der Versicherer haftet in diesem Umfang im Rahmen der

Mindestversicherungssummen nur subsidiär. Im Rahmen der durch den Sozialversicherungsträger nicht abgedeckten

Schäden bleibt aber der Versicherer dem Dritten gegenüber weiterhin haftbar.
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